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Sehr geehrte Damen und Her-
ren, sehr geehrte Vertrauens-
personen, 
 
die Neuwahlen der Vertrau-
ensleute der schwerbehinder-
ten und gleichgestellten Men-
schen in den Betrieben haben 
inzwischen stattgefunden. Bei 
den Wiedergewählten möchte 
ich mich für die bisherige 
fruchtbare Zusammenarbeit 
sehr herzlich bedanken und 
freue mich auf die Fortset-
zung.  
 
Den neu gewählten Vertrau-
enspersonen biete ich die Zu-
sammenarbeit und Unterstüt-
zung des Sozialverbands VdK 
Hessen-Thüringen e.V., insbe-
sondere des Referenten für 
Betriebsarbeit an und hoffe, in 
den nächsten vier Jahren mit 
Rat und Tat bei den alltägli-
chen Problemen helfen zu 
können. Da meine Tätigkeit 
mit umfangreichen und zeit-
raubenden Reisen verbunden 
ist, werden Sie mich auch im 
kommenden Jahr nicht per-
manent unter der angegebe-
nen Telefonnummer erreichen 
können. Am besten ist der 
Kontakt über eine E-Mail unter 
betriebsarbeit.ht@vdk.de her-
zustellen, die ich umgehend 
und so schnell wie möglich 
beantworten werde. 
 

Das Referat Betriebsarbeit hat 
sich auch im Jahre 2010 wei-
ter etabliert und ist inzwischen 
– fünf Jahre nach seiner 
Gründung – für viele Schwer-
behindertenvertreter, Betriebs- 
und Personalräte und auch für 
Beauftragte der Arbeitgeber 
für behinderte Menschen ein 
wichtiger Ansprechpartner in 
allen Fragen geworden, die bei 
ihrer täglichen Arbeit mit be-
hinderten und nichtbehinderter 
Menschen auftreten.  
 
Zudem führten die Wahlen der 
Vertrauensleute im Jahre 2010 
zu sehr vielen Anfragen, was 
die Durchführung und Vorbe-
reitung der Wahlen betrifft. 
 
Es wurden außerdem 87 Ar-
beitskreise, SBV-Tagungen 
und -Seminare durchgeführt 
und betreut. Insgesamt nah-
men an den Veranstaltungen 
3.639 Personen teil. Darüber 
hinaus fanden 26 SB-Ver-
sammlungen in den Betrieben 
mit insgesamt mehr als 1.200 
Personen unter Beteiligung 
des Referenten für Betriebs-
arbeit statt. Eine ganze Reihe 
von Fachvorträgen hatte in 
den Betrieben aufmerksame 
Zuhörer. 
 
Daneben habe ich 20 Zustim-
mungs- und BEM-Verfahren 
beim Integrationsamt wegen 
geplanter Kündigungen oder 
der Wiedereingliederung von 
behinderten Menschen in den 
Betrieben begleitet. 
 
Neu war im Jahre 2010 der 
intensive Kontakt zu den Sozi-
aldiensten in 92 Kliniken in 
Hessen. In diesem Bereich be-
steht großer Ersthilfebedarf, 
sodass 2011 diese Verbindun-

gen noch weiter ausgebaut 
und weitere Krankenhäuser 
angesprochen werden sollen. 
Es ist geplant, Arbeitskreise 
für Sozialdienste einzurichten, 
die sich, ähnlich wie die Ar-
beitskreise der Schwerbehin-
dertenvertreter, in einem fest-
gelegten Turnus treffen, Erfah-
rungen austauschen und Prob-
lemfälle aus der täglichen Ar-
beit diskutieren. Interessenten 
mögen sich bitte bei mir mel-
den. 
 
Die ständige Zunahme der 
Aufgaben des Referates Be-
triebsarbeit hat eine personelle 
Aufstockung erforderlich ge-
macht. Künftig werden beson-
ders geschulte Juristen der 
VdK-Bezirksgeschäftsstellen 
für Referate in den Schwerbe-
hindertenversammlung und 
SBV-Tagungen zur Verfügung 
stehen. Ich bitte deshalb um 
Ihr Verständnis, dass der Re-
ferent für Betriebsarbeit künftig 
nicht alle Referate und Vorträ-
ge selbst halten kann. 
 
Im heutigen Betriebs-Report 
habe ich eine ganze Reihe von 
gerichtlichen Entscheidungen 
zusammengestellt, die unsere 
Arbeit erheblich beeinflussen 
und deren Inhalt deshalb be-
kannt sein sollte. Außerdem 
gebe ich noch einige rechtliche 
Hinweise, um zu verhindern, 
dass durch die positiv gemein-
te Beratung ein negativer Er-
folg eintritt, wie das zum Bei-
spiel bei ATZ-Verträgen mög-
lich sein kann. Der Betriebs-
Report soll im nächsten Jahr in 
kürzeren Abständen über ak-
tuelle Rechtssprechung und 
Rechtsentwicklungen informie-
ren. 
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Ich möchte auch nochmals auf 
die Termine für Tagungen, Se-
minare und SBV-Arbeitskreise 
in 2011 hinweisen, die schon 
jetzt feststehen.  
 
Die Termine und Veranstal-
tungsorte finden Sie in den 
nebenstehenden Spalten. 
 
Da sich einzelne Veränderun-
gen ergeben können, bitte ich 
die aktuellen Daten jeweils auf 
der Internetseite des Sozial-
verbands VdK Hessen-Thürin-
gen (www.vdk.de/hessen-
thueringen) unter der Naviga-
tionsleiste „SB-Vertretung“ 
nachzulesen. 
 
Zum Schluss wünsche ich 
allen frohe Feiertage und ein 
gesundes, arbeitsreiches Jahr 
2011. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
 
 
 
 
Reinhard Gippert  
Referent für Betriebsarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBV-Tagungen 2011 
 
Die SBV-Tagungen des Sozi-
alverbands Hessen-Thüringen 
e.V., die wir zusammen mit 
dem LWV Hessen durchfüh-
ren, stehen unter folgendem 
Thema: 
 
“Schwerbehindertenvertre-
tung und Betriebs-/Personal-
rat – gemeinsam aktiv“ 
 
Die Veranstaltungen dauern 
jeweils von 9.30 bis 14.00 Uhr. 
 
Termine in Hessen 
 
16. März 2011   
Lüderhaus 
Wiesenweg 14, Großenlüder 

 
30. März 2011   
Bürgerhaus Hausen 
Tempelhofer Straße 10 
63179 Obertshausen 

 
13. April 2011   
Bürgerhaus Frankenberg 

 
7. September 2011 
Bürgerhaus Baunatal 

 
21. September 2011  
Bürgerhaus Großen-Buseck 

 
5. Oktober 2011 
Bürgerhaus Kelkheim 
 
 
Termine in Thüringen 
 
19. April 2011  
Jena 
 
20. April 2011 
Erfurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitskreise 2011 
 
Die Termine der SBV-Arbeits-
kreise: 
 
8. Februar 2011 
Gießen, Polizeipräsidium 
 
10. März 2011  
Sozialdienste 
Klinikzentrum Mühlengrund 
 
17. März 2011  
Darmstadt 
 
29. März 2011  
Frankfurt Banken (wird wegen 
Terminkollision noch verscho-
ben) 
 
16. Juni 2011  
Darmstadt 
 
21. Juni 2011  
Frankfurter Banken 
 
15. September 2011  
Darmstadt 
 
20. September 2011  
Frankfurter Banken 
 
17. November 2011  
Darmstadt 
 
13. Dezember 2011  
Frankfurter Banken 
 
 
 
 
VdK-Betriebs-Report  
online bestellen! 
 
Anmeldung unter folgender 
Internetadresse: 
 
www.vdk.de/hessen-thueringen 
 
unter der Rubrik  
 

SB-Vertretung/ 
VdK-Betriebsreport 

 
 
 
 



 

www.vdk.de/hessen-thueringen   VdK-Betriebs-Report   Dezember 2010     3 

Neue Gerichts-
entscheidungen  
 
Urlaubsansprüche bei  
Zeitrente wegen  
Erwerbsminderung 
 
Im Betriebsreport Nr. 2/2010 
hatte ich über die geänderte 
Rechtsprechung des BAG 
(Urteil vom 24.03.2009, 9 AZR 
983/07) zum Urlaubsanspruch 
bei längerer Krankheit bzw. 
Arbeitsunfähigkeit berichtet.  
Diese Änderung beruhte auf 
der vorangegangenen Ent-
scheidung des EuGH vom 
20.01.2009. 
 
Das LAG Hamm hat nunmehr 
erneut den EuGH wegen der 
Frage angerufen, ob bei einer 
lang andauernden Arbeitsun-
fähigkeit der gesetzliche Min-
desturlaubsanspruch für jedes 
Jahr erhalten bleibt bzw. neu 
entsteht, sodass der Urlaubs-
anspruch über Jahre hinweg 
angesammelt werden kann.  
 
Es soll außerdem die Frage 
geklärt werden, ob das auch 
für einen Urlaubsanspruch 
während einer zeitlich befriste-
ten Rente wegen Erwerbsmin-
derung gilt.  
 
Schließlich soll noch die Ver-
jährung solcher eventuell be-
stehenden Ansprüche festge-
legt werden. 
 
Dem Vorlagenbeschluss des 
LAG Hamm vom 15.04.2010 
(Az.: 16 Sa 1176/09) lag fol-
gender Fall zugrunde: 
 
Der Kläger war schwerbehin-
dert und vom 01.04.1964 bis 
zum 31.08.2008 in dem Dort-
munder Betrieb der Beklagten 
als Schlosser beschäftigt. Seit 
dem 23.01.2002 war er zu-
nächst arbeitsunfähig erkrankt 
und bezog ab dem 01.10.2003 
jeweils befristet eine Rente 
wegen voller Erwerbsminde-

rung. Mit Aufhebungsvertrag 
wurde das Arbeitsverhältnis 
dann zum 31.08.2008 been-
det. 
 
Nachdem der EuGH am 
20.01.2009 in der Sache 
Schultz-Hoff (C-350/06) sein 
Urteil bezüglich der neuen 
Urlaubsregelungen gespro-
chen hatte, wonach der Ar-
beitnehmer seinen Urlaubsan-
spruch behält, wenn er ihn 
wegen Arbeitsunfähigkeit nicht 
nehmen konnte, wurde der 
Kläger tätig. 
 
Am 18.03.2009 erhob er beim 
ArbG Dortmund Klage auf Ab-
geltung eines Urlaubs für die 
Jahre 2006, 2007 und 2008.  
 
Er machte den vollen Jahres-
urlaub von jeweils 35 Tagen 
(incl. 5 Tagen SB-Zusatzur-
laub) geltend. Das Arbeitsge-
richt hat ihm mit Urteil vom 
20.08.2009 lediglich den ge-
setzlichen Mindesturlaubsan-
spruch für die Jahre 2006, 
2007 und 2008 in Höhe von 
insgesamt 75 Tagen zuge-
sprochen. 
     
Dagegen legte die Beklagte 
Berufung ein. 
 
In der Schultz-Hoff-Entschei-
dung ging es nur um Urlaubs-
ansprüche für das Vorjahr. 
Nunmehr soll geklärt werden, 
wie lange rückwirkend solche 
Ansprüche entstehen können 
und ob das auch während ei-
ner Zeitrente wegen Erwerbs-
minderung möglich ist. 
 
Der EuGH hat nun über die 
entsprechende Auslegung des 
Art.7 Abs.1 der Richtlinie 
2003/88/EG zu entscheiden. 
 
Schon nach der Änderung der 
Urlaubs-Rechtsprechung im 
letzten Jahr war erkennbar, 
dass die Arbeitgeber ein ver-
ändertes Kündigungsverhalten 
zeigten. Die BEM-Verfahren 
wurden früher eingeleitet, um 

auch früher ein Ergebnis zu 
haben, positiv wie negativ. Im 
negativen Fall wurde die Kün-
digung des Arbeitsverhältnis-
ses bzw. die Einleitung des 
Verfahrens auf Zustimmung 
zur Kündigung beim Integrati-
onsamt umgehend eingeleitet, 
um nicht Rückstellungen für 
eventuell auflaufende Urlaubs-
ansprüche des Arbeitnehmers 
bilden zu müssen. Die Fallzah-
len der Zustimmungsanträge 
beim Integrationsamt zeigen 
das ganz deutlich. 
 
Sollten jetzt auch noch Ur-
laubsansprüche während des 
Bezugs einer Erwerbsminde-
rungsrente auf Zeit zugebilligt 
werden, besteht natürlich die 
Gefahr, dass sich diese Ten-
denz fortsetzen wird. Bisher 
ruhte das Arbeitsverhältnis für 
die Zeit der Berentung, z. B. 
wegen einer Krebsoperation. 
Danach lebte das Arbeitsver-
hältnis wieder auf, wenn die 
Rentengewährung nicht ver-
längert wurde. Es wird zu er-
warten sein, dass die Arbeit-
geber in Zukunft nicht mehr 
die weitere Entscheidung über 
die Gewährung der Er-
werbsminderungsrente abwar-
ten, sondern schon nach erst-
maliger Vorlage des Renten-
bescheids das Zustimmungs-
verfahren zur Kündigung beim 
Integrationsamt einleiten wer-
den.  
 
Nach der Rechtsprechung des 
BAG zur krankheitsbedingten 
Kündigung hätten sie dabei 
große Chancen, die Zustim-
mung zur Kündigung zu erhal-
ten und eine krankheitsbeding-
te Kündigung aussprechen zu 
können. Das BAG (2 AZR 
140/80 und 7 AZR 295/78) 
geht nämlich bei einer Arbeits-
unfähigkeit von mindestens 
acht Monaten und negativer 
Prognose schon davon aus, 
dass eine solche Kündigung 
gerechtfertigt sein kann. 
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Die Entscheidung des EuGH 
ist also mit Spannung zu er-
warten. Ich werde darüber be-
richten. 
 
 
Stellenausschreibung,  
behinderte Bewerber  
und Agentur für Arbeit 
 
Nach § 81 Abs.1 SGB IX sind 
Arbeitgeber verpflichtet, „zu 
prüfen, ob freie Arbeitsplätze 
mit schwerbehinderten Men-
schen, insbesondere mit bei 
der Agentur für Arbeit arbeits-
los oder arbeitsuchend gemel-
deten schwerbehinderten 
Menschen, besetzt werden 
können.“ 
 
Das LAG Rheinland Pfalz hat 
am 10.09.2010 (Az.: 6 TaBV 
10/10) entschieden, dass es in 
diesem Zusammenhang nicht 
ausreicht, wenn der Arbeitge-
ber telefonisch mit der Agentur 
für Arbeit klärt, ob schwerbe-
hinderte Bewerber oder Be-
werberinnen zur Verfügung 
stehen. Er muss vielmehr den 
genauen Ausschreibungstext 
der Agentur für Arbeit vorle-
gen, damit die Anforderungen 
dort in Ruhe geprüft werden 
können. Tut er das nicht, ist 
die Stelle rechtswidrig besetzt. 
 
Der entsprechenden Be-
schwerde eines Betriebsrats 
wurde damit vom LAG stattge-
geben. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen wurde jedoch die 
Rechtsbeschwerde beim BAG 
zugelassen. 
 
Ein anderer Fall wurde vom 
BAG entschieden (Beschluss 
vom 23.06.2010, 7 ABR 3/09). 
 
In diesem Fall ging es um die 
Absicht des Arbeitgebers, eine 
frei werdende Stelle oder ei-
nen neu geschaffenen Arbeits-
platz mit einem Leiharbeit-
nehmer zu besetzen. 
 

Das BAG bejahte auch hier die 
Prüf- und Konsultationspflicht 
des Arbeitgebers. Er muss 
vorher bei der Agentur für Ar-
beit gem. § 81 Abs.1 SGB IX 
wegen arbeitslos oder arbeit-
suchend gemeldeten Bewer-
bern nachfragen. Im Falle des 
Unterlassens hat der Betriebs-
rat das Recht, die Zustimmung 
zur Einstellung des Leiharbeit-
nehmers nach § 99 Abs.2 Nr.1 
BetrVG zu verweigern. 
 
 
Betriebszugehörigkeit vor 
dem 25. Lebensjahr 
 
In § 622 BGB ist geregelt, mit 
welchen Fristen ein Arbeit-
nehmer gekündigt werden 
kann. Dabei ist zunächst ein-
mal von der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit auszuge-
hen. Je länger das Arbeitsver-
hältnis gedauert hat, umso 
länger ist die von dem Arbeit-
geber einzuhaltende Kündi-
gungsfrist. 
 
Allerdings ist in Abs. 2 Satz 2 
festgelegt, dass bei der Be-
rechnung erst Zeiten der Be-
triebszugehörigkeit mitgezählt 
werden, die der Arbeitnehmer 
nach dem 25.Lebensjahr zu-
rückgelegt hat. 
 
Der EuGH hat in seiner Ent-
scheidung vom 19.01.2010 (C 
555/07 - Kükükdeveci/Swedex 
GmbH & Co.KG, NZA 2010, 
S.85) jedoch entschieden, 
dass das Verbot der Diskrimi-
nierung wegen Alters eine 
solche Berechnung nicht zu-
lasse. Diese Regelung versto-
ße gegen die Richtlinie 
2000/78/EG und sei vom nati-
onalen Gericht auch in einem 
Rechtsstreit zwischen Privaten 
unangewendet zu lassen. 
 
Das gibt nunmehr auch den 
jüngeren Mitarbeitern bei Ent-
lassungen einen wirksameren 
Schutz bzw. einen höheren 
Anspruch auf Abfindung. 

BEM bei Beamten vor  
Zurruhesetzung wegen  
Dienstunfähigkeit 
 
Erwartungsgemäß wurde in-
zwischen auch bei Beamten 
entschieden, dass ein Betrieb-
liches Eingliederungsmanage-
ment  gem. § 84 Abs. 2 SGB 
IX keine formelle Wirksam-
keitsvoraussetzung für die 
wirksame Zurruhesetzung we-
gen Dienstunfähigkeit sei  
(OVG Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 21.05.2010, - 6 
A 816/09). 
 
Allerdings ist einschränkend 
anzumerken, dass in dem ent-
schiedenen Fall eindeutig 
Dienstunfähigkeit vorlag. Der 
Beamte hatte gegen seine 
Versetzung in den Ruhestand 
lediglich formelle Einwendun-
gen erhoben und war der Mei-
nung, dass ein BEM auf jeden 
Fall durchzuführen gewesen 
wäre. Das hat das Oberver-
waltungsgericht Nordrhein-
Westfalen in dieser Entschei-
dung verneint. 
 
Gibt es jedoch im konkreten 
Fall einen nachvollziehbaren 
Ansatz, dass die Dienstunfä-
higkeit durch rechtzeitiges 
Tätigwerden des BEM-Teams 
verhindert oder zumindest 
nach hinten verschoben wor-
den wäre, kann der Einwand 
des fehlenden BEMs durchaus 
auch bei Beamten die Maß-
nahme des Arbeitgebers 
rechtswidrig werden lassen.  
   
Nachforschungspflicht  
des Arbeitgebers zur  
Schwerbehinderteneigen-
schaft bei Bewerbern 
 
Vor allem im öffentlichen 
Dienst kann ein Indiz für eine 
Diskriminierung entstehen, 
wenn der Arbeitgeber den 
nicht offensichtlich ungeeigne-
ten schwerbehinderten Be-
werber nicht zum Vorstellungs-
gespräch einlädt.  
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Stützt ein schwerbehinderter 
Bewerber die Vermutung einer 
Benachteiligung auf die unter-
bliebene Einladung zum Vor-
stellungsgespräch durch einen 
öffentlichen Arbeitgeber, muss 
er darlegen, dass der Arbeit-
geber positive Kenntnis von 
der Schwerbehinderteneigen-
schaft hatte oder aufgrund der 
Bewerbungsunterlagen sich 
diese Kenntnis jedenfalls hätte 
verschaffen können. 
 
Das hat das ArbG Ulm im Ur-
teil vom 17.12.2009 (Az.: 5 Ca 
316/09) entschieden. Es führt 
aus, dass vom Arbeitgeber 
nicht verlangt werden könne, 
dass er bei Vorliegen be-
stimmter Anhaltspunkte selbst-
ständig Nachforschungen un-
ternehme, ob ein Bewerber die 
Schwerbehinderteneigenschaft 
besitze.   
 
 
Ende der  
Schwerbehinderung.  
Was wird mit der Rente? 
 
Das LSG Sachsen-Anhalt in 
Halle hatte einen Fall zu ent-
scheiden, in dem es um die 
Gewährung der Altersrente für 
eine schwerbehinderte Antrag-
stellerin geht, deren Schwer-
behinderung nach Ablauf der 
sogenannten Heilungsbewäh-
rung entzogen wurde. Gem. § 
116 SGB IX wirkt in einem 
solchen Fall die Schwerbehin-
derung solange nach, bis der 
Entziehungsbescheid rechts-
kräftig geworden ist und weite-
re drei Monate vergangen 
sind. 
 
Das gilt nach diesem Urteil 
jedoch nicht bei einer neu zu 
gewährenden Rente. Zur Ver-
deutlichung die Eckdaten aus 
dem Verfahren: 
 
Die 1946 geborene Klägerin 
beantragte am 03.03.2006 ab 
01.06.2006 Altersrente wegen 
Vollendung des 60. Lebens-

jahres und Schwerbehinde-
rung (§§ 37, 236a SGB VI). 
Die Rentenversicherung lehnte 
den Antrag ab, weil die An-
tragstellerin „bei Beginn der 
Altersrente“ nicht (mehr) als 
schwerbehinderter Mensch an-
erkannt war. Das Landesver-
waltungsamt hatte ihren GdB 
mit rechtskräftigem Wider-
spruchsbescheid vom 
27.03.2006 von 50 auf 30 her-
abgesetzt. Der SB-Ausweis lief 
noch bis Ende September 
2006. 
 
Die Klägerin hat geltend ge-
macht, ihre Schwerbehinde-
rung läge somit zum Zeitpunkt 
der Rentengewährung noch 
vor und sie habe deshalb An-
spruch auf die Altersrente als 
schwerbehinderter Mensch. 
 
Das Sozialgericht hatte die 
Beklagte verpflichtet, der Klä-
gerin ab 01.06.2006 die bean-
tragte Altersrente zu gewäh-
ren. Zwar habe der GdB zu 
Rentenbeginn  nicht mehr 50 
sondern nur noch 30 betragen, 
weil die GdB-herabsetzende 
Entscheidung des Landesver-
waltungsamts mit Ablauf der 
Klagefrist schon am 
30.04.2006 unanfechtbar ge-
worden sei. Nach § 116 Abs. 1 
SGB IX gälten „die besonde-
ren Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen“ aber da-
rüber hinaus bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats 
nach Eintritt der Unan-
fechtbarkeit des die Verringe-
rung feststellenden Bescheids. 
Im Fall der Klägerin endeten 
sie also erst weit nach der am 
01.06.2006 beginnenden Ren-
te. 
 
Im Übrigen wäre der Klägerin 
die Altersrente für schwerbe-
hinderte Menschen bewilligt 
worden, wenn sie gegen den 
Widerspruchsbescheid des 
Landesverwaltungsamts Klage 
erhoben und dadurch die 
Herabsetzungsentscheidung – 

zunächst – nicht unanfechtbar 
hätte werden lassen. 
 
Das LSG hat mit Urteil vom 
24.06.2010 – 1 R 468/07 – 
diese Entscheidung aufgeho-
ben und die Klage abgewie-
sen. 
 
Zur Begründung führt es aus, 
die Klägerin sei bei Beginn der 
Altersrente – anders als in § 
37 Satz 1 Nr.2 SGB VI gefor-
dert – nicht mehr schwerbe-
hindert gewesen, weil ihr GdB 
am 01.06.2006 nach dem be-
standskräftigen Bescheid des 
Landesverwaltungsamts nur 
noch 30 betragen hätte und 
die über dieses Datum hin-
ausgehende dreimonatige 
Schutzfrist des § 116 Abs.1 
SGB IX hier nicht gelte. Die 
Frist beziehe sich nach ihrem 
Standort im Zweiten Teil des 
SGB IX („Besondere Regelun-
gen zur Teilhabe behinderter 
Menschen“) ausschließlich auf 
das begünstigende Sonder-
recht dieses Titels und damit 
eben nicht auf die §§ 37, 236a 
SGB VI. Dafür spreche auch 
der Zweck der Vorschrift, die 
behinderte Menschen davor 
bewahren solle, von heute auf 
morgen einer neuen, für sie 
bedenklichen Situation gegen-
überzustehen. Deshalb sollten 
zuvor Schwerbehinderten 
nach Wegfall der Vorausset-
zungen bereits erworbene 
Statusvorteile für eine Über-
gangsfrist erhalten bleiben. Sie 
sollten aber in der Schutzfrist 
nicht zusätzliche Vorteile – wie 
eine Altersrente nach Sonder-
recht – erwerben können. Da-
ran ändere auch nichts, dass 
die Klägerin es in der Hand 
gehabt hätte, mit einer Klage 
die Unanfechtbarkeit der 
Herabsetzungsentscheidung 
und damit den Wegfall der 
Voraussetzungen nach § 2 
Abs. 2 SGB IX über den 
01.06.2006 hinauszuschieben. 
Die Revision wurde nicht zu-
gelassen, da die Angelegen-
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heit angeblich keine grund-
sätzliche Bedeutung habe. 
 
Nach dieser Entscheidung ist 
also anzuraten, Rechtsmittel 
nach Rechtsmittel solange wie 
möglich einlegen und auf Zeit 
spielen. Das nennt man sicher 
nicht „Entlastung der Gerich-
te“. 
 
  
Tipps für die Praxis 
 
Modellprojekt  
„Anonymisiertes  
Bewerbungsverfahren“ 
 
Die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (ADS) gab am 
25.11.2010 den Startschuss 
für dieses Modellprojekt. 
 
Die Lebensläufe der Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden 
zunächst anonymisiert. Sie 
sollen kein Foto, keinen Na-
men, keine Adresse, kein Ge-
burtsdatum, keine Angaben zu 
Geschlecht, Herkunft oder 
Familienstand enthalten. Die 
fachliche Qualifikation und Eig-
nung sowie die Kompetenz 
sollen im Vordergrund stehen. 
Personalverantwortliche sollen 
ausschließlich nach diesen 
Kriterien die betreffende Per-
son auswählen und zu einem 
Gespräch einladen. Erst dann 
wird zur Vorbereitung auf das 
Gespräch die Anonymität auf-
gehoben. 
 
Mit dieser Methode soll ver-
hindert werden, dass Bewer-
ber und Bewerberinnen bereits 
im Vorfeld wegen verschiede-
ner Merkmale - z. B. wegen 
Behinderung, Herkunft oder 
Alters - ausgesondert werden. 
 
Durch verschiedene, wissen-
schaftlich ausgewertete Feld-
versuche in den vergangenen 
Jahren wurde sehr deutlich, 
dass eine Vorsortierung nach 
bestimmten Merkmalen, die 
durch das AGG eigentlich ge-

schützt werden sollten, vorge-
nommen wird. Genau das Ge-
genteil sollte mit diesem Ge-
setz erreicht werden. Es findet 
eine kaum greifbare schlei-
chende Diskriminierung nicht 
nur auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt statt. 
 
Das Modellprojekt wird nicht 
von allen Verantwortlichen in 
der Deutschen Wirtschaft posi-
tiv begleitet. Es nehmen den-
noch namhafte Firmen wie das 
Kosmetikunternehmen 
L’Oreal, der Dienstleister 
Mydays, der Konzern Prokter  
& Gamble, die Deutsche Post, 
die Deutsche Telekom, die 
Bundesagentur für Arbeit in 
Nordrhein-Westfalen, das Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und die Stadtver-
waltung Celle in Niedersach-
sen daran teil. Über das Er-
gebnis werde ich natürlich um-
gehend berichten.  
 
 
Altersteilzeit und  
Schwerbehinderung 
 
Man könnte meinen, die Al-
tersteilzeit sei kein Thema 
mehr für uns, nachdem die 
Förderung durch die Arbeits-
agenturen Ende 2009 ausge-
laufen ist. Das ist jedoch nicht 
der Fall. 
 
Zunehmend sind wir mit Fällen 
konfrontiert, in denen eine 
ATZ-Vereinbarung getroffen 
wurde, als der Arbeitnehmer 
noch nicht schwerbehindert 
war. Als er erfährt, dass er als 
schwerbehinderter Mensch 
unter bestimmten Vorausset-
zungen ab dem 63. Lebens-
jahr eine ungekürzte Altersren-
te in Anspruch nehmen kann 
und die Kürzung von 7,2 % als 
ATZ-Altersrentner wegfallen 
kann, beantragt er die Aner-
kennung als schwerbehinder-
ter Mensch. Als der GdB von 
50 dann bewilligt wurde und er 

das dem Arbeitgeber vertrags-
gemäß mitteilt, kommt das 
große Erwachen. 
  
Der Arbeitgeber kann sich 
nämlich auf § 5 Abs.1 Nr.2 
ATZ-Gesetz berufen. Dort ist 
geregelt, dass der Arbeitgeber 
nur so lange Leistungen von 
der Agentur für Arbeit bezie-
hen kann, bis der Arbeitneh-
mer eine Rente wegen Alters 
beziehen kann. Er bekommt 
also keine Aufstockungsleis-
tungen mehr, nachdem der 
Arbeitnehmer den GdB 50 
erreicht hat. Das wiederum 
berechtigt den Arbeitgeber, 
den ATZ-Vertrag wegen Weg-
fall der Geschäftsgrundlage 
anzufechten. Der Arbeitneh-
mer ist dann gezwungen, ab 
dem 60. Lebensjahr die Alters-
rente als schwerbehinderter 
Mensch in Anspruch und dabei 
10,8 % Rentenkürzung in Kauf 
zu nehmen. In der Regel fällt 
dann die Freistellungsphase 
der ATZ weg. Der sogenannte 
Störfall ist eingetreten und die 
ATZ wird rückabgewickelt. 
 
Wichtig: Das gilt nur bei Altfäl-
len, nicht für solche, die erst in 
2010 abgeschlossen worden 
sind! 
 
Mein Tipp 
 
Mit dem Antrag auf Anerken-
nung der Schwerbehinderung 
bis kurz vor Ende der ATZ-
Freistellungsphase abwarten 
und ihn dann erst stellen. Die 
Altersrente als schwerbehin-
derter Mensch kann trotzdem 
beantragt und der SB-Ausweis 
nachgereicht werden. 
 
Sollten Sie mit einem solchen 
oder ähnlichen Fall Probleme 
haben, so melden Sie sich 
bitte bei mir. 
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Sperrzeit bei  
Arbeitslosigkeit nach  
Ende der Altersteilzeit 
 
Nach § 144 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 
SGB III greift für Arbeitslosen-
geldempfänger unter anderem 
dann eine Sperrzeit, wenn sie 
ihre Beschäftigungsverhältnis-
se gelöst und dadurch vorsätz-
lich oder fahrlässig ihre Ar-
beitslosigkeit herbeigeführt 
haben. Die bis zu 12 Wochen 
dauernde Sperrzeit ist zusätz-
lich verbunden mit einer Ver-
kürzung der Arbeitslosengeld-
zahlung. 
 
Einige Personalabteilungen 
berechnen für ihre Arbeitneh-
mer den Zeitpunkt der frühest 
möglichen Berentung und stel-
len das Ende der ATZ dann 
auf dieses Datum ab.  
 
Hierbei stellen wir immer wie-
der Fehler fest, da den 
Personalern oft die Über-
gangsregelungen mit den un-
terschiedlichen Rentenzu-
gangsmöglichkeiten nicht aus-
reichend bekannt sind. Auch 
die im Internet zu findenden 
„Rentenbeginnrechner“ sind 
mit Vorsicht zu genießen. Sie 
funktionieren nur so gut wie 
der Nutzer. 
  
Lassen Sie sich im Zweifel 
deshalb von einer Beratungs-
stelle der DRV Bund oder 
Hessen eine verbindliche Be-
rechnung machen. Sollte diese 
sich später als falsch erweisen 
und Sie nicht nahtlos in die 
Rente wechseln können, kann 
man Ihnen jedenfalls keinen 
Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit nachsagen, sodass für 
eine Sperre bei dann doch 
notwendigem Arbeitslosengeld 
kein Anlass besteht. 
 
Denken Sie in diesem Zu-
sammenhang bitte auch da-
ran, dass die DRV nicht auto-
matisch wissen kann, ob Sie 
schwerbehindert sind. Sie soll-

ten umgehend eine Kopie des 
Ausweises dort einreichen, da-
mit das registriert und bei künf-
tigen Rentenberechnungen 
berücksichtigt werden kann.  
 
 
VdK-Jahrbuch 2011 
 
Anfang Dezember 2010 haben 
alle bei uns registrierten 
Schwerbehindertenvertretun-
gen das VdK-Jahrbuch 2011 
erhalten. 
 
Das Jahrbuch besteht aus 
 
 einer Auflistung der Geset-

ze, die über unsere Inter-
net-Seiten abgerufen wer-
den können  (Link-Liste), 
 

 einer Liste mit Bezugsquel-
len interessanter und wich-
tiger Broschüren sowie 

 
 einem Kalenderteil und 

 
 einem umfassenden An-

schriftenteil. 
 
Sollten Sie das VdK-Jahrbuch 
2011 nicht erhalten haben 
oder weitere Jahrbücher be-
stellen wollen, wenden Sie 
sich bitte an unser Service-
Center (service.ht@vdk.de).  
 
 
VdK-Hotel 
Haus am Landgrafen- 
in Nidda-Bad  
Salzhausen 
 
Sie suchen für Ihre Tagung 
oder Ihr Seminar technisch gut 
ausgestattete Räume und eine 
ruhige, naturnahe Atmosphä-
re? Sie wünschen einen pro-
fessionellen PC-Schulungs-
raum? 
 
Das Haus am Landgrafenteich 
ist schon seit vielen Jahren ein 
zuverlässiger Partner bei der 
Durchführung von Seminaren, 
Tagungen und Konferenzen.  

Alle sechs Tagungs- und 
Banketträume für bis zu 160 
Personen sind mit Telefon, 
Beamer, Overhead-Projektor, 
Verstärker mit Lautsprecher, 
Präsentationswand, Flip-Chart 
und Magnettafel ausgestattet. 
 
Es steht ein PC-Schulungs-
raum mit insgesamt 17 PC-
Arbeitsplätzen zur Verfügung. 
Vernetzung und Drucker sind 
vorhanden. 
 
Ausstattung des Hauses 
 
Alle 58 Zimmer des 3-Sterne-
Hotels haben Ausblick ins 
Grüne und sichtgeschützte 
Balkons oder Terrassen. Die 
modernen Bäder bieten zeit-
gemäßen Komfort. Für Gäste 
im Rollstuhl stehen acht be-
hindertengerechte Zimmer mit 
geräumigen Bädern zur Verfü-
gung. Alle Etagen sind be-
quem mit dem Fahrstuhl zu 
erreichen. 
 
Die medizinische Badeabtei-
lung bietet Massagen, Fango-
packungen, Moor-, Stanger-, 
Fichtennadel- und Brom-
Baldrian-Bäder, Lymphdraina-
gen, Inhalationen und andere 
Anwendungen, auch auf Re-
zept. Entspannung bieten das 
Hallenbad, eine finnische 
Sauna, ein Dampfbad, 
Schwallduschen und ein 
Kneipptretbecken. Außerdem 
stehen Fitnessgeräte bereit. 
 
Kontakt: 
Haus am Landgrafenteich 
Roland-Krug-Straße 15 
63667 Nidda-Bad Salzhausen 
Telefon 0 60 43 – 80 10 
Telefax 0 60 43 – 80 14 00 
eMail:  
info@haus-am-landgrafenteich.de 
 
Informationen zum Haus, den 
Tagungsräumen und -pau-
schalen sowie aktuelle Ange-
bote finden Sie im Internet 
unter www.haus-am-land-
grafenteich.de. 
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Wichtige VdK- Adressen
 
Landesgeschäftsstelle 
Elsheimerstraße 10 
60322 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 71 40 02-0 
Telefax: 0 69 - 71 40 02 24 
 
eMail-Adressen: 
 
Geschäftsführung/Zentrale: 
hessen-thueringen@vdk.de 
 
Betriebsarbeit: 
betriebsarbeit.ht@vdk.de 
 
Sozialpolitik: 
sozialpolitik.ht@vdk.de 
 
Fragen zur Mitgliedschaft: 
mv.hessen.ht@vdk.de 
 
Rund um das Ehrenamt: 
ehrenamt.ht@vdk.de 
 
Werbe- und Informations- 
material: 
service.ht@vdk.de 
 
Versicherungsangebote: 
versicherungen.ht@vdk.de 
 
Geschäftsstelle Thüringen 
Am Anger 32, 07743 Jena 
Telefon: 0 36 41 - 28 89-0 
Telefax: 0 36 41 - 28 89 33 
eMail: gst.thueringen@vdk.de 
 
www.vdk.de/hessen-
thueringen 
 
 
 
Sozialrechtsschutz 
(Bezirksgeschäftsstellen) 
 
Darmstadt 
Landgraf-Georg-Straße 58 – 60 
64283 Darmstadt 
Telefon: 0 61 51 – 3 59 98-0 
Telefax: 0 61 51 – 3 59 98-20 
bgst.darmstadt@vdk.de 
 
Frankfurt 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 43 08 86-0   
Telefax: 0 69 - 43 08 86-66 
bgst.frankfurt@vdk.de 
 
 

Fulda 
Heinrichstraße 58, 36043 Fulda 
Telefon: 06 61 - 7 20 89  
Telefax: 06 61 - 7 20 80 
bgst.fulda@vdk.de 
 
Gießen  
Liebigstraße 15, 35390 Gießen 
Telefon: 06 41 - 79 90 03-0 
Telefax: 06 41 - 79 90 03-20 
bgst.giessen@vdk.de  
 
Kassel 
Breitscheidstraße 49 
34119 Kassel 
Telefon: 05 61 - 93 89 45 0 
Telefax: 05 61 - 3 58 02 
bgst.kassel@vdk.de 
 
Marburg 
Leopold-Lucas-Straße 73 
35037 Marburg 
Telefon: 0 64 21 - 2 34 69 
Telefax: 0 64 21 - 1 41 17 
bgst.marburg@vdk.de 
 
Nordthüringen 
August-Bebel-Platz 6 
99734 Nordhausen 
Telefon 0 36 31 - 47 72 80 
Telefax 0 36 31 - 47 72 82 
bgst.nordthueringen@vdk.de 
 
Ostthüringen 
Am Anger 32 
07743 Jena 
Telefon 0 36 41 - 28 89 14 
Telefax 0 36 41 - 28 89 30 
bgst.ostthueringen@vdk.de 
 
Südthüringen 
Freitagsgasse 9 
98617 Meiningen 
Telefon 0 36 93 - 50 52 55 
Telefax 0 36 93 - 5 05 88 50 
bgst.suedthueringen@vdk.de 
 
Wiesbaden 
Dotzheimer Straße 150 
65197 Wiesbaden 
Telefon: 06 11 - 4 70-35 /-36 
Telefax: 06 11 - 44 37 35 
bgst.wiesbaden@vdk.de 
 
 
 
 
 
 
 

Berufungen Hessen 
c/o VdK-Bezirksgeschäftsstelle 
Darmstadt 
Landgraf-Georg-Straße 58 – 60 
64283 Darmstadt 
Telefon: 0 61 51 – 3 59 98-14 
Telefax: 0 61 51 – 3 59 98-20 
berufungen.hessen@vdk.de 
 
Berufungen Thüringen 
c/o Bezirksgeschäftsstelle 
Ostthüringen 
Am Anger 32 
07743 Jena 
Telefon: 0 36 41 - 28 89-14 
Telefax: 0 36 41 - 28 89-30 
bgst.ostthueringen@vdk.de 
 
 
 
Patientenberatungs-
stellen 
 
Alsfeld 
Hersfelder Straße 1 
36304 Alsfeld 
Telefon: 0 66 31 - 35 56 
Telefax: 0 66 31 - 35 56 
Patientenberatung.alsfeld@vdk.de  
 
Gießen 
Unabhängige Patienten- 
beratung Gießen (UPD) 
Liebigstraße 15, 35390 Gießen 
Telefon: 06 41 - 3 01 33 45 
Telefax: 06 41 – 3 01 94 29 
 
 
 
Weitere überregionale 
Beratungsstellen 
 
GSD (Gesellschaft für soziale  
Dienste)  
Ambulanter Pflegedienst 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 4 08 99 89-0 
Telefax: 0 69 - 4 08 99 89-18 
gsd.pflegedienst@gmx.de 
 
Gemeinnützige VdK-Sozial- 
dienstleistungs- und Service  
GmbH (Pflegedienst) 
Eisenacher Straße 1 a 
99974 Mühlhausen 
Telefon: 0 36 01 - 81 54 65 
Telefax: 0 36 01 - 81 54 65 
VdK_Service.GmbH.MHL@t-online.de 
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Lohnsteuerhilfeverein für  
behinderte und alte 
Menschen 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 44 25 43 
Telefax: 0 69 – 40 56 40 05 
lohnsteuerhilfe.frankfurt@vdk.de 
 
Mobiler Sozialer Hilfsdienst  
(MoBi) 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 43 45 93 
Telefax: 0 69 - 43 13 61  
mobi.frankfurt@vdk.de  
 
VdK-Beratungsstelle für  
technische Hilfen und  
Wohnraumanpassung 
c/o Fachhochschule Frankfurt  
Fachbereich „Soziale Arbeit 
und Gesundheit“ 
Nibelungenplatz 1 
60318 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 15 33-26 04 
Telefax: 0 69 - 15 33-29 70 
hilfsmittelberatung.hessen@vdk.de 
 
VdK-Reisedienst 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 43 26 62 
Telefax: 0 69 - 43 13 61 
reisedienst.hessen@vdk.de  
 
Verein für Selbstbestimmung 
und Betreuung im VdK  
Hessen 
Ostparkstraße 37 
60385 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69 - 4 36 51 13  
Telefax: 0 69 - 4 36 53 12 
betreuungsverein.frankfurt@vdk.de 
 
Verein für Selbstbestimmung 
und Betreuung Osthessen 
Heinrichstraße 58 a 
36043 Fulda 
Telefon: 06 61 - 9 01 97-03 
Telefax: 06 61 - 9 01 97-39 
betreuungsverein.fulda@vdk.de 
 
Betreuungsverein e. V. im  
VdK Lahn-Dill 
Hohe Straße 700/Nr. 6 
35745 Herborn 
Telefon: 0 27 72 - 9 23 09 55 
Telefax: 0 27 72 - 64 67 87 
betreuungsverein.lahn-dill@vdk.de 
 
 

VdK-Anwaltsberatung  
– für Fragen am Rande 
des Sozialrechts 
 
Die Anwaltsberatung ist eine 
Sonderleistung neben dem 
allgemeinen Sozialrechts-
schutz unserer VdK-Juristen. 
Unsere Mitglieder erhalten 
durch zugelassene Rechts-
anwälte unseres Vertrauens 
kostenlos Auskunft über 
„Fragen am Rande des So-
zialrechts“, die unsere Be-
vollmächtigten nicht erteilen 
dürfen. Beispiele für solche 
Rechtsgebiete sind: 
 
 Wohnungskündigung 

trotz Pflegebedürftigkeit 
 Abfassung eines Testa-

ments 
 Schmerzensgeld nach 

Verkehrsunfall 
 Streitigkeiten aus priva-

ten Versicherungsverträ-
gen  

 Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung von Zusa-
gen (z. B. 
Barrierefreiheit) 

 
Wird nach dieser „Erstbera-
tung“ ein weitergehendes 
Tätigwerden - etwa eine Ver-
tretung - durch unseren Ver-
trauensanwalt gewünscht, 
muss eine gesonderte Be-
auftragung auf eigene Kos-
ten erfolgen. Eine Kosten-
übernahme kann nur durch 
eine private Rechtsschutz-
versicherung erfolgen. 
Zur Vermeidung von Miss-
verständnissen wird daher 
dringend geraten, vor einer 
weitergehenden Beauftra-
gung nach der Höhe der zu 
erwartenden Kosten und 
Gebühren zu fragen! 
 
Nachfolgend die Beratungs-
termine unserer Vertrauens-
anwälte, die jeweils in den 
Räumen unserer Bezirks-
geschäftsstellen stattfinden: 
 

 
Hessen 
 
Darmstadt 
RA Harald-Richard Pons 
Jeden 2. und 4. Mittwoch im 
Monat, 14 bis 15 Uhr 
 
Frankfurt 
RA Peter Schwab 
Jeden 2. Mittwoch im Monat,  
14 bis 16 Uhr 
 
Fulda 
RAin Dorothée Hauck-Hiersch 
Jeden 1. Montag im Monat,  
14 bis 16 Uhr 
 
Gießen 
RAin Michaela Pukownick 
Jeden 1. und 3. Mittwoch im 
Monat, 15 bis 16 Uhr 
 
Kassel 
RA Joachim Jasper 
Jeden 1. Montag im Monat, 
14.30 bis 15.30 Uhr 
 
Marburg 
RA Dr. Thomas Basten 
Jeden 1. Montag im Monat, 
nach Vereinbarung 
 
Wiesbaden 
RA Kyra Luft 
Jeden 2. Montag im Monat,  
ab 15 Uhr 
 
Thüringen 
 
Nordthüringen 
RA Thomas Fliegner 
Jeden 1. Mittwoch im Monat,  
13 bis 16 Uhr 
  
Ostthüringen 
RAin Gabriele Schmidt 
Jeden letzten Montag im Mo-
nat, ab 9.30 Uhr sowie nach 
Vereinbarung 
  
Südthüringen 
RA Jürgen Lucas 
Jeden 3. Mittwoch im Monat,  
13 bis 16 Uhr 
 
Telefonische Voranmeldungen 
bei den Bezirksgeschäftsstellen 
sind erforderlich, damit ausrei-
chende Beratungszeit gewähr-
leistet ist. 
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Anschriftenkorrektur 
 
 
 
 
 
 
Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V.   per Fax: 0 69 – 71 40 02-24 
- Referat Betriebsarbeit - 
Elsheimerstraße 10 
60322 Frankfurt am Main 
 
 
 
Meine/Unsere Adresse war nicht richtig angegeben/hat sich geändert. Bitte korrigieren Sie diese 
wie folgt: 
 
 
Name des Betriebs/der Behörde: _________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 
Bitte bei fehlerhafter Bezeichnung des Betriebes/der Behörde die von uns verwandte Bezeichnung sowie - falls vorhan-
den - die Registrier-Nummer auf dem Adressetikett mit angeben! 
 
Straße/Hausnummer:   _________________________________________________ 
 
PLZ/Ort:    _________________________________________________ 
 
Telefon:    _________________________________________________ 
 
Telefax:    _________________________________________________ 
 
Name der Vertrauensperson:  _________________________________________________ 
 
 

  Ja, ich/wir möchte/n den VdK-Betriebs-Report auch künftig beziehen.  
Bitte senden Sie diesen an folgende eMail-Adresse(n): 

 
 
SB-Vertrauensperson:  _________________________________________________ 
 
Betriebs-/Personalrat:  _________________________________________________ 
 
Arbeitgeberbeauftragte/r:  _________________________________________________ 
 
Arbeitgeber:    _________________________________________________ 
 
Sonstige:    _________________________________________________ 
 
 
_________________________________  ______________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift 
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